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Bebauunesplan 

der Gemeinde Dtidelsheim Kreis Büdingen 

für das Gebiet "Die lang,:::n Betten11
, "Beim Viehtrieb11

i 
Aufgrund der§§ 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung vom 1. Juli 

1960 (GVBl. s. 103) der§§ 1, 2, 8, 9, 10 9 12 urid 31 des Bundes

baugesetzes vom 2 3. .Tuni 1960 (BGBl. S. 341), der § § 1, 4; 16, 

l?r 22 und 23 d8r Baunutzungsverordnung vom 26. 6. 1962 

(BvBl. I. S o 429), 

des§ 1 der 2. VO 7,ur Durchführung des BBauG vgm 20. 6. 1961 

(GVBl S 86) .h t d' G · d t t 1 g, 1Q, 63 · • . • _a 10 emeJ.n ever re ung am • . • • . • . . • • • f ol-

genden Bebauungsplan beschlossen, der hiermit bekanntgemacht 

wird • 

§ 1

Bestandteile des Bebauungsplanes 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind neben der zeichnerischen 

Darstellung auf dem Plan l : 500 des Architekten Theodor 

Pröscher, Schotten, vom 3. 12. 1962 die nachstehenden Vorschrif

ten: 

§ 2

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt: 

im .[ord�!_'.l: von der südlichen Grenze des Weges J!11u.r 2 Nr. 6F32 

und der sUdlichen Grenze des Weges Flur 2 Nr. 697 

i.m Osten:

im Süden: 

von der westlichen Grenze des Weges Flur 2 Nr. G94 

von den gemeinsamen Grundstücksgrenzen zwischen den 

G:cundst·Ucken I1
1lu1' 2 Nr. 150 und 148 einerseits u:nd 

den Grundstücken Flur 2 Nr. 144 und 147 anderor•

seits 1 von der sUdlichen Grenze des Weces Flur 2 

lfr. 684 

J<'lur 23 im }3erei eh ·, oes GrundstückfJs Flur 2 Nr. 6f31 

und der viec1t1Jchen G:r enze des Vleg:eB Flur 2 Nr. 681 
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Der 13ebauunp;f,plan gilt sor:ü t für die folgenden Grundstücke 

nach dem Stand vom 5. Oktober 1962 

Flur 2 Nr. 6Sl, 417 bis 458 Nr. 148 bis 160� 16]/l, 162/1 

Nr. 60(, 683, 684. 

§ 3
Nutzung der Grundstücke 

(1) Der Rls Enugebiet d9rgestellte Hauptteil des Gebietes wir�

als Allge:ne4.nes Wohngebiet 11 WA 11 im Sinne des§ 4 der Bau

nutzun�sverordnung vom 26. 6. 1962 (BGBl. I. s. 429) fest

gelegt.

(2) Die südöstlichen Teile der Grundstücke Flur 2 Nr. 148
und 149 sowie 151 bis 160 und das Grundstück 161/1

außerhalb der Baugebietsgrenze A - B bleiben weiter

hin landwirtschaftlicher Nutzung bzw. Nutzung als

Kleingärten vorbehalten.

(3) Die sUdwestlichen Restflächen der Grundstücke Flur 2

Nr. 681 und Flur 2 Nr. 458 werden als Fläche flir Ge

meinbedarf zur Einrichtung einer Spielwiese festge

legt.

§ 4
Bauweise 

FUr das gesamte Baugebiet wird offene Bauweise festgelegt. 

§ 5
Mindestgröße der Baugrundstücke 

Die Mindestgröße der Daugrundstticke wird auf 500 qm festfie

setzt. 

§ 6

Maß der baulichen Nutzung 

und ;:;tellung r1er Gebi:i.ude 

(1) Das Maß rter baulichen Nutzung wir� durch die Grund

fVichenzahl, clie Gef3Choßfl�3.chenzahl und dte Zahl der

Vollgeschosse �ie folgt festgelegt:

, ·. 
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Die Zahl der Vollgeschosse Z = 2 

Di� Grundflächenzahl GRZ = 0,4 

Die GRschoBflächenzahl GFZ = 0,7 

(2) Von der Zahl der Vollgeschosse können im Einzelfalle Aus

nahmen zugelassen werden, wenn die Grundflächenzahl und die

Geschoßflächenzahl nicht überschritten werden.

(3) Die Stellung der Gebäude ist im Plan hinsichtlich der First

richtung verbindlich vorgeschrieben, und zwar in der "Garten«

straße" und der " 1Naldstraße 11 traufensei tig
t 

in der 11 Calba.che1

Straße" giebelseitig. Im übrigen können die Gebäude, soweJ.t

deren Stellung nicht du:rch die Baulinie bestim:-nt iE3t, be

liebig auf dem Grundstück errichtet werden.

§ 7

Baugrenzen und Baulinien 

. Die zu den ßtraßen hin dick ausgezogenen Linien sind "Baulinien'! .,

Im tibrigen werden die bebaubaren Flächen durch Baugrenzen be

grenzt. 

§ 8

Garagen und Nebengebäude 

(1) Zum Abstellen von Kraftfahrzeucen werden nur eingeschossige

Garagen innerhalb der gern. § 7 zur Bebauung :t'reigep:ebe:nen

Grundstücksflächen zug:lassen, wobe:l. bei benachharten Garagen

die Anordnunc; einer gemeinsamen Drandv-1and an der Gründstücks-=

grenze gestattet ist.

(2) Wellblcch�aragen dtirfen nicht aufgestellt werden.

(3) Benachbarte Garagen sind in ihrer Geotaltun� und in �er Wahl

der Baustoffe derart einander anzugleichen, daß sie als ein

hei t1icher I1aukc5rp(n wirken.

(4) Nebengebäude sind hinter die Rückfronten der Gebäude zurück

zusetzen. Ihre Traufhöhe darf die der Hauptgebäude nicht

überschreiten. lüntervrnhngebiiude sind nicht zuiäsnig.

§ g

Bi nfr1 ed :Lp;ungen 

( 1) '.Sfön t1 i. ehe Höhe von 1,00 m Uber 
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(2) Die Höhe des Sockels darf nur 0,30 fu Uber Gelände betragen.

(3) Massive Pfeiler sind auf die �cken und Türen bzw. Tore zu
beschränken.

§ 10
Gestaltung der Dächer 

(1) 3ei der zweigeschossi�en Bauweise werden Satteldhcher mit max�

10° Neigung (alter Teilung) und bei der ein�eschossigen Bebau

ung Satteldächer mit :nax. 47 ° Neigung (n.l ter rfeilung) vorz,;e

schr1eben.

(2) Ftir die Garagen werden Flachdächer. oder flach geneigte htlt-
dächer bis zu 20° Neigung (alter T�ilunr: vorgeschr!�ben.

(3) Alle Dacheindeckungen müsaen durkelfar\•if" sein.

§ 11
Ausnahmen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes, von denen die Baugern'!hmi virngn
behörd e im Einvernehmen mit der Gemeinrte Ausnahmen im Sinne des 
§ 31 des Bundesbaup:esetzes Ar)S. 1 zulassen kann, sind die ?est-
setzungen der§§�, 6, 8 und 10.

,�usnahme zu § 5 erlaubt die Ve:trine;crung der Grundstücksfli-iche 

liiB auf 450 qm. 

kusnahme zu 'J 6 erlaubt die traufsoi tigf� Stell11n;;,: d.Ar Häuser 
in der "Calbacher Straße". 

§ 12

Der bebauungspl�--,n tritt gemliß § 12 BBauG 'ni t der Eekannt:nachnnr,; 
der Genehmigung durch den Hegierungspräsirtenten in KrRft. 

DUde1sheim t
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Begründung zum Bebauungsplan 
der Gemeinde Düdelsheim Kreis EU.dingen 
für das Gebiet 11 Die langen Betten", "Bei:11 Viehtrieb" 

Die Gemeinde Dtidelsheim besitzt �bergeordnete Bauleitpläne nach 
dem Hessischen Aufb8.up;esetz, nie als Flächennutzunr;splan gerntiß

§ 173 BBauG weiterp;elten. Hierin ist ein Teil des Gebietes
"Di�� lanP,en 13etteri 11 , "Beim Viehtrieb" für eine Wohnhausbebau
ung bereits ausgewiesen und vom Kreisausschuß des Landkreises
Büdingen am ,t. 2. 1956 beschlossen. Dieser Bebaunnn;snlan wurdP,
jedoch durch das Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes nicht mehr
rechtswirksam und mß wiederholt und des gestief<enen Bedarfs v,re
gcn erweitert werden.

Dartiberhinnus hat die Gemeinde die Neubearbeitung des FJ.hchen
nutzunP,:splanes nach dem BBauG beschlossen und den Auftrag hier�tber 
dem Bearbeiter des yorliegenden Bebauungsplanes erteilt. 

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplanes ist die 
Durchführung einer Umlegung erforderlich. 

Die 11 Calbacher Straße11 ist bereits teilweise freip:elegt bzw. 
ausgebaut. 

Hier sind noch·herzustellen: 
Restliche ue- und ;,:nt?(isserungsanlap:t�n, i<'ahrbahnctecke, 13ürr:er
steige und Straßenbeleuchtung. Die Baugrundstücke können ohne 
Schwierigkeiten angeschlossen werden. 

Die 11 Gartenstraße' 1 und die 11 WaldstraBe 11 sind weder freigelegt 
noch ausgebaut. 

Die Kosten der Verwirklichung des Bebauungsplanes werden sich 
etwa wie folRt belaufen: 

Bewässerunf!. 
,> 

Entw2,sser1mg 
[3tTaßenbau 
Straßenbe 1euch tnnn: 

45.000,00 DM 
80.000,00 DM 
95.0C0,00 DM 

?�Q:_Q_Q O r D . .Q_ D ]1� 

240,000 f 00 DM 
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Von diesen Kosten soll der Gemeinde ein noch festzusetzender 

Anteil als Anliegerbeiträge zurückerstatte� werden. 

Eine Anliegerbeitragssatzung hierüber soll in Kürze von der 

Gemeindevertretung beschlossen werden. 

anerkannt: 

Düd el sheir:1, 
.19. 10. 6] 

• t „ lt l' t ti • r- � • • •

aufgestellt: 

Schotten, 3. 12. 1962 
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ßearbei hJt: '.Chcodor J -'röscher, 1\rchitekt BIJA, Schotten 
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---··-------------------

Aufge,:1tcll t 

vom 
11.8.1961 

• • • • • • • • t � # • • • • 

------------------ -------�-

nach Abstimmung mit den l'.au1eitplti.ncn ucr 
teili�ung der Trj�er öffentlicher Belange 

, ,_ 

e Li 7 o't, -,:-··•~·--"'-· b. Q r:; l 06�

Kachbargemcinden und Ee
offengelegt in der Zeit 

Vom • .-'e,,-1-:;iY,-4'• • • 4 •• lS .Y\-ef'i.-.-:;?.� • • • • •

i�lc ,.,utzung 

18.lo.1963
� • ., • • �. • �v • ·• ·.!" • 

Der �one�nigte bcbauungsplan wird in der Zeit 

von • • � • • • • • • c • .;i • • • j_m c � • e • • ♦ � • � a • • 

öffentlich ausgelegt. j;Jt ort:3i.iblich 

durch bekann tgern:1 eh t -. ord en. 

Der _J len üi t cL:,,rn t rechtsverbindlich. 

den, 

. -----------·----- -· -------------------···--------------------------------···-�---··-------


